
696 - VVS DHS 001 233/81 BStU
000127

antvvortung der Linie IX als Untersuchungsorgan des MfS Re-cto——  
nung getragen. Der Genosse Minister fordert
immer wieder muß gerade die hohe politische Bedeutung der 
strikten Einhaltung der Gesetzlichkeit in der Untersuchungsar
beit unterst riehen und danach gehandelt werden. Er begründete 
daraus wesentliche Aufgaben für die Kontrolle in der Unter- 
suchungsarbeit.

2. Zur Sichtbarmachung dos erreichten qualitativen Standes 
der Untersuchungsarbeit und'zur Erarbeitung von Wegen 
zur ständigen Vervollkommnung und Effektivierung der 

'.Bearbeitung von Ermittlungsverfahren und der damit ver
bundenen Leitungsprozesse.

Dabei erfolgt die Feststellung der in der Unter^ijchungs- 
abteilung vorhandenen grundlegenden Beding uftoe'EMrür die Durch-

jbprV 1*Setzung der AnfOrderungen und die Erfüllender Aufgaben der
jtA  , Jr w _Untersuchunqsarbeit. Diese Beoinoung^pJa*§’itzen tür die ;atiq-

keit jedes einzelnen UntcrsuchungsführwTs und die auren ihn 
erfolgende Bearbeitung jedes Ermittlungsverfahrens entscheidenden 
Stellenwert.

er Dialektik von Aufgabenstellung,
Kont roll-

Die konsequente Beach^jjK
Anleitung, Erziehung «ndjkontrolle bewirkt, daß die 
ergeonisse in die ^sttwnte Führungs- und Leitungstätigkeit ein
fließen. Diese Dia 1 et,tik erfordert weiterhin, beide Funktionen 
der Kontrolle in der Untersuchungsarbeit nicht voneinander 
zu trennen. In bestimmten Verfahren festgestellte Mängel der 
Bearbeitung können ausschließlich aus individuellen verfahrens
bezogenen objektiven und subjektiven Umständen resultieren 
und keine Veränderungen in der Führungs- und Leitungstätigkeit 
erfordern. Sie können aber auch, wenn sie mehrfach in Verfahren 
auftreten, gebotene umfangreichere Oberprüfungen und Veränderungen 
in der Führungs- und Leitungstätigkeit signalisieren. Anderer
seits können Kontrollen in Ermittlungsverfahren nach allgemein 
erkannten Schwerpunkten durchgeführt werden, deren Ergebnisse 
und Auswertung Orientierungen des Arbeitskollektivs über die

vgl. Ausführungen zur Dienstkonferenz am 24. 5. 197S a. a. 0.

Kopie BStU 
AR 8


